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Zitat von Susannea

Wie darf ich mir das vorstellen? Bei uns wird das erst beim Vorliegen berücksichtigt und
dann wird die Note komplett ausgesetzt für das ganze Schuljahr, daher muss dann
doch gar nichts "nachkorrigiert" werden.

Es gibt ja z.B. den Fall, dass Rechtschreibung nicht mehr gewertet wird, dass kann (bzw.
konnte) dann z.B. in Deutsch und Englisch für das ganze Schuljahr beantragt werden. Dies
bedeutet aber auch, dass Arbeiten aus dem Jahr noch mal korrigiert werden müssen.
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